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Brüssel, den 4. Februar 1999

Kommission genehmigt Übernahme der Autoeuropa,
durch Volkswagen AG

Die Europäische Kommission hat den Erwerb der bisher von der Ford Werke
AG gehaltenen 50% Geschäftsanteile an der Autoeuropa Automóveis, Lda.
durch die Volkswagen BeteiligungsGmbH, einer 100%igen Tochter der VW
AG, genehmigt. Damit wird VW AG Alleineigentümerin von Autoeuropa. Der
Zusammenschluß hat auf den Wettbewerb keinen Einfluß, da sich die
Marktanteile von VW AG in den betroffenen Märkten nicht erhöhen. Der
Zusammenschluß stößt daher nicht auf wettbewerbsrechtliche Bedenken.

VW und Ford gründeten Autoeuropa 1990 als Gemeinschaftsunternehmen, das
sie seither gemeinsam betrieben. Die Tätigkeit des Gemeinschaftsunternehmens
beschränkt sich auf die Herstellung der Ford Galaxy, Volkswagen Sharan und
Seat Alhambra Großraumlimousinen, deren Vertrieb durch die
Muttergesellschaften erfolgt. Der nun angemeldete Erwerb alleinigen Eigentums
an Autoeuropa führt zu keiner Erhöhung der Marktanteile von VW, da Ford
weiterhin von Autoeuropa beliefert und als Anbieter von Großraumlimousinen am
Wettbewerb teilnehmen wird.


